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Zur Kenntnis: An die Schulgewerkschaften 
 
 
 
 

 
 
Mitteilung 

 

Schwangere Lehrpersonen und COVID-19 – Vorgehensweise 

 
 
Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Schulsekretariaten, 

im Zusammenhang mit der Frage nach dem Ersatz für schwangere Lehrpersonen, die aufgrund des 
derzeitigen Covid-19-Notstandes keinen Präsenzunterricht erteilen können, teile ich Ihnen Folgendes mit:  

Aufgrund der aktuellen „Risikobewertung zur Eindämmung von COVID-19 im Schulbereich“ (Fassung vom 19. 
November 2020) ist es „erforderlich, schwangere Bedienstete von einem möglichen Infektionsherd 
fernzuhalten. Diesbezüglich wird noch einmal betont, dass es ratsam ist, dass diese - falls möglich - ihre 
Arbeitsleistung zu 100% in Smart Working bzw. Fernunterricht oder alternativer Tätigkeit verrichten können. 
Die übliche Vorgehensweise für schwangere Bedienstete bleibt aufrecht (siehe dazu MOD V – Checkliste 
Mutterschaft, RISK V).“ 

Die zuständige Schulführungskraft nimmt diese Risikobewertung vor, sobald die Lehrperson die 
Schwangerschaft in der Schule meldet. 

Wenn nun eine schwangere Lehrperson nicht mehr Präsenzunterricht erteilen kann und ihre Arbeitsleistung, 
wie oben beschrieben, anderweitig erbringt und dadurch der Präsenzunterricht in der Klasse nicht mehr 
abgedeckt werden kann, besteht die Möglichkeit, eine Ersatzlehrperson für die unbedingt notwendige Zeit zur 
Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichtes einzustellen. Die Einschätzung, was notwendig ist, ist Aufgabe der 
Schulführungskraft. Als Dokumentation genügt eine ärztliche Bescheinung über die Schwangerschaft der 
Lehrperson. 

In diesen Fällen ist im Supplenzverwaltungsprogramm bei der Bildung der Stelle auch das Feld „Diese Stelle 
wird ausgeschrieben, weil eine Person ersetzt wird.“ anzukreuzen. 

Beim Ersetzungsgrund ist „Sonstige Gründe“ auszuwählen und in das Feld „Anderer Grund“ Folgendes 
einzutragen: „Aufgrund des Covid-Notstandes darf die schwangere Lehrperson aus Sicherheitsgründen nicht 
mehr in die Klasse“. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 

Der Abteilungsdirektor 
Stephan Tschigg 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   STEPHAN TSCHIGG
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-TSCSPH72A07A952D

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  118d395

unterzeichnet am / sottoscritto il:   10.12.2020

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 10.12.2020 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 10.12.2020

P
R

O
T

. p_bz 10.12.2020 844130 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalm
ente: S

tephan T
schigg, 118d395 


